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A N T R A G








des Gemeinderates Mag. Rüdiger Maresch (GRÜNE)


eingebracht in der Sitzung des Gemeinderates der Stadt Wien am 25.5.2009


betreffend Anwohnerparken im Stuwerviertel








B E G R Ü N D U N G





Im vergangenen Herbst wurde die Disco 'Praterdome' im Prater eröffnet.�Seither klagen die AnrainerInnen im benachbarten Stuwerviertel über eine unzumutbare Lärmerregung im ehemals ruhigen Wohngebiet.


DiscobesucherInnen, die mit dem Auto kommen, parken am Abend das nahe Stuwerviertel zu und verursachen beim Wegfahren mitten in der Nacht großen Lärm.





Nur rund 400 Meter von der Disco entfernt befindet sich das Parkhaus West der Messe mit rund 1.400 Stellplätzen, das in der Nacht fast völlig leer steht. Auch der danebenliegende Parkplatz A der Messe mit 326 Stellplätzen wird in der Nacht kaum benutzt.





Dennoch stellen die wenigsten DiscobesucherInnen ihr Auto in diesen Garagen ab, sondern versuchen zuerst im umliegenden Stuwerviertel einen Gratisparkplatz im öffentlichen Straßenraum zu bekommen. Ziel muss es jedoch sein, dass die DiscobesucherInnen ihr Auto nur im Parkhaus West, bzw. dem Parkplatz A der Messe abstellen. 





Eine Möglichkeit zu verhindern, dass die DiscobesucherInnen ihr Auto im benachbarten Stuwerviertel abstellen ist die Einführung von Anwohnerparken zu den Betriebszeiten der Disco.





In Innsbruck z.B. hat die Stadtverwaltung, basierend auf der StVO in bestimmten Straßenzügen ein Parkverbot ausgenommen Inhaber von Anwohner�parkbewilligungen verfügt.








Der unterzeichnende Gemeinderat stellt daher gemäß § 35 der Geschäftsordnung für den Gemeinderat der Stadt Wien folgenden








A N T R A G:








Der Herr amtsführende Stadtrat für Stadtentwicklung und Verkehr wird ersucht, im Stuwerviertel, in den Straßenzügen Venediger Au und Mumbgasse (zur Gänze) sowie Stuwerstraße, Arnezhoferstraße und Ybbsstraße (jeweils zwischen Venediger Au und Wolfgang-Schmälzl-Gasse) ein Parkverbot in der Zeit von 22 bis 6 Uhr, ausgenommen InhaberInnen von Parkpickerl für die Leopoldstadt (Ausnahmegenehmigung gemäß § 45 Abs. 4 StVO 1960) einzuführen.





In formeller Hinsicht beantrage ich die Zuweisung dieses Antrages an den Gemeinderatsausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr.








Wien, am 25.5.2009
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